
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/11/16 93/14/0125
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §30 Abs4;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Zinsen für Eigenkapital oder Fremdkapital gehören ebensowenig zu den Anscha7ungskosten wie

Geldbeschaffungskosten.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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